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§ 17 VEXAT Behälter und ähnliche
Betriebseinrichtungen

 VEXAT - Verordnung explosionsfähige Atmosphären
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1. (1)Für das Befahren (Inspektion) von und für Arbeiten in oder an Betriebseinrichtungen, die brennbare

Arbeitsstoffe enthalten, enthalten haben oder in denen sich explosionsfähige Atmosphären ansammeln können,

sind Maßnahmen zu treffen, die die Entstehung explosionsgefährdeter Bereiche verhindern.

2. (2)Arbeiten nach Abs. 1 sind zB Instandhaltung, Reinigung, Prüfung und Störungsbehebung.

Betriebseinrichtungen nach Abs. 1 sind zB Behälter, Silos, Rohrleitungen, Schächte oder Gruben. Explosionsfähige

Atmosphären können sich im Sinn des Abs. 1 zB durch Rohrleitungen, die brennbare Arbeitsstoffe enthalten oder

durch Arbeiten, die durchgeführt werden, ansammeln. Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 sind zB Lüftung,

Inertisierung oder Konzentrationsbegrenzung.

3. (3)Die Entstehung explosionsgefährdeter Bereiche muss an repräsentativen Stellen überwacht werden

1. 1.mittels kontinuierlich messender Einrichtungen oder

2. 2.zumindest vor Durchführung der Tätigkeiten und während derselben mittels mobiler Messeinrichtungen.

4. (4)In den Fällen des Abs. 3 sind die Arbeitnehmer/innen spätestens bei Erreichen der Warn- und

Alarmbedingungen, das sind höchstens 20% der unteren Explosionsgrenze (UEG) akustisch und, falls dies nicht

ausreicht, auch optisch zu warnen. Die Auslösung der Warnung und Alarmierung kann auch auf Grund anderer

Kriterien erfolgen, die eine vergleichbare Sicherheit gewährleisten, zB durch Überwachung von Inertisierung,

Absaug- oder mechanischen Lüftungsanlagen.

5. (5)Weiters gilt Folgendes

1. 1.Es ist dafür zu sorgen, dass Betriebseinrichtungen nicht mit offener Flamme ab- oder ausgeleuchtet

werden und keine Arbeitsmittel mit flüssigen brennbaren Stoffen und keine Druckbehälter mit brennbaren

Stoffen in die Betriebseinrichtungen mitgenommen werden.

2. 2.Bei Heißarbeiten in Betriebseinrichtungen muss für eine ausreichende, allenfalls mechanische Lüftung

gesorgt sein.

3. 3.Heißarbeiten dürfen an Behältern, von denen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass sie

brennbare Arbeitsstoffe enthalten haben, nur durchgeführt werden, wenn die Behälter vollständig mit

Wasser oder Inertgas gefüllt sind.

4. 4.Bei der Arbeitsfreigabe für Heißarbeiten sind die notwendigen Schutzmaßnahmen, je nach Erfordernis

einzeln oder in sicherer Reihenfolge kombiniert, festzulegen und durchzuführen. Es sind dies zB

1. a.Sperren aller Zuleitungen,

2. b.Drucklosmachen oder Entleeren von Betriebseinrichtungen, die brennbare Arbeitsstoffe enthalten

oder enthalten haben; für Rohrleitungen, die brennbare Arbeitsstoffe enthalten und sich in

Betriebseinrichtungen befinden, gilt dies jedenfalls dann, wenn sie innerhalb der Betriebseinrichtung

lösbare Verbindungen enthalten,

3. c.Öffnen der Verschlüsse unter Vermeidung von Funkenbildung,

4. d.Entfernen allenfalls vorhandener Restmengen,

5. e.gründliches Spülen mit Wasser, Wasserdampf oder Inertgas,

6. f.Reinigung in der Weise, dass bei späterer Erwärmung keine Brand- oder Explosionsgefahr entstehen

kann.

6. (6)Müssen Restmengen aus Betriebseinrichtungen, in deren Umgebung sich explosionsgefährdete Bereiche

befinden, beseitigt werden, oder muss eine Überprüfung von Reinigungsarbeiten vor dem Befahren durchgeführt

werden, hat dies mit technischen Mitteln zu erfolgen, die nicht erfordern, dass Arbeitnehmer/innen in den

explosionsgefährdeten Bereichen anwesend sind. Ist dies nicht möglich, dürfen abweichend von Abs. 1 und 2

diese Tätigkeiten durch Arbeitnehmer/innen durchgeführt werden, wenn alle in Zone 0 notwendigen

Schutzmaßnahmen getroffen sind und, sofern gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe vorliegen, zusätzlich eine

geeignete, von der Umgebungsatmosphäre unabhängig wirkende Atemversorgung durch Isoliergeräte

eingerichtet ist.

In Kraft seit 01.08.2004 bis 31.12.9999



 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 17 VEXAT Behälter und ähnliche Betriebseinrichtungen
	VEXAT - Verordnung explosionsfähige Atmosphären


